Aargau: Der Kirchenrat zur Asylgesetzrevision,

Der Kirchenrat hat die vom Parlament verabschiedete Revision des Asylgesetzes im Sozialrat der Landeskirchen des Kantons Aargau ausführlich diskutiert. Aufgrund dieser Abklärungen zusammen mit Vertretern der in der Flüchtlingsbetreuung tätigen Mitarbeitenden der Hilfswerke HEKS und Caritas, hat der Kirchenrat beschlossen seine Bedenken gegen negative Auswirkungen der neuen Bestimmungen zu äussern. 

Der Kirchenrat hat vor allem Bedenken bei den kurzfristigen Nichteintretensentscheiden bei Asylsuchenden, die keine Reisepapiere oder Identitätsnachweise vorweisen können. Diese haben nur 48 Stunden Zeit, um Papiere zu organisieren oder gegen den Entscheid zu rekurrieren. Wenn auch nachvollziehbar ist, dass von den Asylsuchenden eine minimale Kooperationsbereitschaft bei der Beschaffung dieser Papiere erwartet werden kann, bleiben doch Zweifel, ob die Verpflichtung unseres christlichen Staatswesens und die zentrale Aufgabe des Asylgesetzes noch erfüllt werden kann: Jedem verfolgtem Flüchtling, der in der Schweiz um Aufnahme bittet, muss die einwandfreie Möglichkeit gewährt werden, Asyl zu bekommen.

Problematisch ist die Ausweitung der Zwangsmassnahmen, die im Ausländergesetz geregelt sind. Neu können Personen bis zu 24 Monate in Ausschaffungshaft genommen werden, ohne dass sie ein Delikt begangen haben. Sogar minderjährige Jugendliche sollen bis zu einem Jahr inhaftiert werden. Die bisherigen Erfahrungen mit der Ausschaffungshaft im Kanton Aargau zeigten, dass die Kooperation bei der Ausreise nur in den wenigsten Fällen mit Haft erzwungen werden kann. Eine fachlich gute Rückkehrberatung mit finanziellen Anreizen würde wesentlich mehr bringen.

Auf der anderen Seite sieht der Kirchenrat auch positive Aspekte der Asylgesetzrevision: Die Anerkennung der nicht-staatlichen Verfolgung als Grund für die Anerkennung als Flüchtling und die Einführung der „humanitären Aufnahme“, welche die seit Jahren in der Schweiz lebenden „vorläufig aufgenommenen“ Asylsuchenden endlich hinsichtlich Arbeits- und Integrationsmöglichkeiten Jahresaufenthaltern gleichstellt.

Die erweiterten Ausschlussmöglichkeiten von Asylsuchenden mit Nichteintretensentscheid von der Sozialhilfe lehnt der Kirchenrat für besonders verletzliche Personen wie Kinder, Kranke, Alte oder Familien ab. Er hat sich bereits im Winter 2004/05 gemeinsam mit den beiden anderen Landeskirchen bei den kantonalen Stellen entschieden gegen jede menschenunwürdige Behandlung von Asylsuchenden eingesetzt. Die Gewährung der Nothilfe darf nicht zur Disposition stehen. Auch die Verlängerung der Beuge- und Ausschaffungshaft auf insgesamt bis zu zwei Jahre ist nicht vertretbar, wenn die gesetzlichen Möglichkeiten tatsächlich in vollem Umfang angewendet werden.

Die kantonalen Behörden haben Spielräume bei der Umsetzung der Bestimmungen. Ob sie diese nutzen oder die härtesten Möglichkeiten des neuen Asylgesetzes tatsächlich anwenden, will der Kirchenrat im regelmässigen Kontakt mit kirchlichen Hilfswerken und den kantonalen Verantwortlichen beobachten und wo nötig zugunsten der Betroffenen intervenieren.

Vor allem die Praxis bei der Gewährung von Sozial- und Nothilfe wird erst in der konkreten Umsetzung der neuen Bestimmungen auf kantonaler Ebene aktuell. Dort sieht der Kirchenrat als kantonale kirchliche Behörde seine besondere Verantwortung und Aufgabe. Er wird die Entwicklung bei der Auslegung der Gesetzesbestimmungen gemeinsam mit dem evangelisch reformierten und römisch katholischen Kirchenrat verfolgen und den regelmässigen Kontakt mit den verantwortlichen kantonalen Stellen suchen.

Ernst Blust, Kirchenratspräsident
Boxtext: Dossier

Der Sozialrat der Aargauer Landeskirchen macht sich im Dossier „Asylsuchende im Aagau - Situation, Informa​tionen und Handlungsvorschläge“ Gedanken darüber, wie ein humaner Umgang mit asylsuchenden Menschen aussehen könnte und müsste. Mit dieser Broschüre will er Aufklärung bieten über historische und aktuelle Hintergründe und Entwicklun​gen in der Asylfrage.

Das Dossier soll Impulse setzen und ein Anstoss sein zur Versachlichung der politisch und gelegentlich auch kirchlich erstarrten Positionen. Es will Klarheit schaffen im Durchein​ander rechtlicher Begriffe und Asylkategorien und soll ein Handbuch für all jene sein, die sich politisch, beruflich oder freiwillig in der Flüchtlingsar​beit engagieren. Die Broschüre lässt sich sehr gut als Nach​schlagewerk verwenden, das Buchzeichen dient als Abkür​zungsverzeichnis.

Das Dossier erschien am 12. Januar 2006, kostet Fr. 10.- plus Versandkosten und kann bei der Geschäftsstelle des Sozialrats bestellt werden. Telefon 056 288 06 52, Fax 056 288 18 49, annette.luethy@bluewin.ch
